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II- ·tB der Beilagen zu den stenogra:1hischen Protokoll.cn des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
FüR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 030.138 ~arl~ /70 

3,t3 //\.8. 
zu .333 jJ. 

. Präs. amJ.5...Janl ,1971 
Wien, am 7. Jänner 1971 

. An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 339/J-NR/70, die die Abgeordneten Regensburgerund 
Genossen am 2. Dezember 1970 an mich richteten, beehre 
ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad. 1) In einer Reihe von Fällen kann er.st 
bei der Bearbeitung der Studienbeihilfenanträge fest­
gestellt werden, ob die vom Studierenden vorgelegten 
Einkommensunterlagen für di.e Prüfung der sozialen Be;... 
dürftigkeit ausreichen. Im übrigen sind die Studierenden 
verpflichtet, vollständige Anträge einzubringen, denn 
gemäß § 18 Abs. 2 Studienförderungsgesetz besteht nur 
Anspruch auf Monatsraten von dem auf die Einbringung des 

,vollständigen Ansuchens folgenden Monat. 

ad 2) Die Studienbeihilfen sind spätestens 
im zweiten, auf die'Vorlage'des v ö 1 1 s t änd ig e.n 
Ansuchens folgenden Monats flüssig zu machen. Die Bear­
beitung der Studienbeihilfenanträge erfolgte' so recl).tzei­
tig, daß diese Frist eingehalten werden konnte. 

ad 3). Ich habe Veranlassung getroffen, die 
Möglichkeiten des Einsatzes elektronischer Datenverar-
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bei tungsanlagen zu prüfen, um die Berechnung der, 
Studienbeihilfen sowie die Auszahlung der Studien­
beihilfenraten zu beschleunigen. 
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